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Ih der Strafsache gegen den Kaufmann G 
aus Leipzig 0 1, Ohrietianstr.29,I; 
wegen Rassenechande, 

hat das Reichsgericht, 4.Strafsenat, in der Sitzung 
vom }1.Eñrz 1939, an'der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatsprdsident Böller als Fbrsitzender, 
die Re tehsgertchtsråte Lr.Schwarz, .Dr.schäfer, 
Dr.Hagner und der Oberlandesgertehtsrat Grafen 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Erste StaatsanWalt Schíckert, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Hafering, r 

auf die Revísfon~ des Angeklagten nach mündlicher verhandlung 
für.Hecht erkannt: ' 

Das Ur teil des Landgerichts in L e z p z i g vom 28.Härz 1938 
wird aufgehoben. Im Falle R wird der Angeklagte freígeeprochen 
im übrigen wird das Verfahren eingestellt. Die Kasten fallen der 
ReichSkasse zur Last. 
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x Von Rechts wegen 
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vier Großeltern ab, die alle der 

` Gründe 
I. Die Strafkanwwr stellt fest, der Angeklagte stamme von 

jüdischen Bel igionsgeme inschafzt an 
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gehört hätten, er sei daher „Vb11Jude'. .Nach dem 15.Hbvember 1955 
habe er bis »zum 18.Hai 1936 mindestens sechs=bís achtmal mit der 
,deutschblütigen' 'Yertreters=Ehefrau Hi___J geb. Unzucht 
widernatürlicher Art getrieben, die die Herhmale des Gesehlechtss 
Verkehrs im Sinne des § 2 des Bíutschü gemäß der Entscheidung des 
Großen Senats jflr .Strafsachen des: Bd.70' 5;375 erfüllt habe. Die 
HL___J sei staatenlos gewesen. In ~gleteher Heise habe sich der An: 
geklagte etwa .in derselben Zeit fortgesetzt auch mit anderen Frauen 
vergangen, die er für deutschblüttg und für deutsche Staatsangehö= 
rege gehalten habe. Die Persönlichkeit dieser Frauen habe Jedoch 
nicht näher festgestellt werden können. Fest stünde nur, daß Ar an 
26}Aprí1 1936 mit einem lôjährígen Mädchen, das uermutl ich in 
Dessau wohnte, Geschlechts verkehr in- der bezeichneten weise ausge= 
übt habe *CüM.S.5,6).Soweit dieses „Uädchen und die anderen nicht 
näher festgestellten Frauen in Betracht kämen, ließe sich nur vor» 
suchte Hassenschande nachweisen, da die Deutsehblüttgheit und die 
deutsche Staatsangehörigkeit dieser Frauen nicht festgestellt wer: 
den könnten (äA.S; 11). Die sämtlichen Handlungen seien von dem 
Angeklagten auf Grund eines von vornherein gefaßten Gesamtvorsatees 
begangen worden, solange und sooft wie möglich als Jude.mit Frau: 
en deutschen Blutes und deutscher Staatsangehörigkeit den außerehee 
lachen Geschlechts verkehr auszuüben. Der Angeklagte habe sich daher 
einer-fortgeseteten vollendeten Rasseneehande schuldig gemacht 
(0,4.s.10). ., 

er. Die Annahme von'Fbrtseteungseueammenhang kann nicht ge= 
billigt werden, soweit der Angeklagte mit verschiedenen Frauen 
Hbssenschande getrieben hat, 

Der Begriff der fortgesetzten Handlung ist in der Rech tspre= 
Chung auf Grund der praktischen Bedürfnisse des Lebens entwickelt 
worden. er ist namentlich .dort unentbehrlich, wo sich eine große 
Anzahl von Eineelvorgängen in zeitlich naher Folge aneínanderreihtı 
die strafrechtlich kaum anders erfqßt werden kann, als daß .man sie 
auf Grund der Gleichartigkeit des uerleteten.Bechtsgutes und der 
lbtausführung als eine einzige Gesamt verfehlung betrachtet, falls 
ihr ein auf stufenweise Verwirklichung eines Gesamterfolges ge= 
riehteter Versatz zugrunde liegt. Lus kann e.8. für Uhterschlagun= 
gen gelten, die unter Ausnutzung desselbenwbtenstverhältntsses 
begangen werden und sich nicht selten aus einer üheahl im einzeln 
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neu nicht erfqßbarer le tlvorgänge zusammensetzen. Aber auch bei 
zahlre ichen anderen Straftaten kann dasselbe unabweisbare Bedürjè 
n i s  bestehen. Auch der Umstand, daß s i c h  d i e  .Einzelhandlungen gegen 
verschiedene Personen r ich ten,  steht regelmäßig rechtsgrundsätz= 
l i e h  dem n i c h t  entgegen,` e inen Fortse tzungszu8ammenhang anzunehmen. 
Schon d i e  frühere Rechtsprechung hat jedoch Grenzen gezogen, nenner= 
halb deren d i e  Annahme e ine r  jbrtgesetzten Handlung reehtsgrund= 
sätzl ich ausgeschlossen se i .D ie  Verletzung sogenannter höchstper= 
sönlicher Rechtsgüter w i e  Leben, Gesundheit ,  F r e i h e i t  und Ehre vor:  
åggjedener Menschen konnte* nach d ieser  Rechtsprechung grundsätzl ich 
n ich t  i n  Fbrtsetzungszusammenhang stehen (vg l .  u.a.BGSt de. 43 $.134, 
1.35.1.37; 8d.55 $.274,275,; Bd. se s. Sees; Bd. 66 $.222). "ı 

Innerhalb der so gezogenen Grenzen haben v i e l e  Gerichte von 
dem Reehtsbegri jy der jortgesetzten Handlung. im  Übermaß Gebrauch 
gemacht. Diesem Htßbraueh i s t  der Große Senat i n  Strafsachen .durch 
den Beschluß vom 11.Juli  1936 i n  ReSt Bd. 70 8.243 entgegengetreten. 
Nas åmtehegerieht hat tn- der Folgezei t  i n  zahlreichen Ehtscheidun= 
gen betont,  daß der al lgemeine Entsehluß, e i n e  nach Ar t, . Z e i t  und 
Ort  noch ungewisse Zahl von Straftaten zu begehen, d i e  e i n e  bestimme 
te Stra jvorschr i j t  ver le tzen ,  hoch nicht d i e  Annahme e iner  jahr tge= 
setzten Straf tat  reehtfer tage (vgl.u.a.BGSt Bd. 70 S.51,52; er. 72 
S.2l l ;  HGUrt.4 D 427/58 vom 24.JUni 1938 - DJ 1938 $,1189;5 .D .374/38 
von 11.Juli 1958 -= DJ 1958 .$.1236 ).. Ob `etne Reihe von Hanalungen 
a ls  e i n e  fortgesetzte Straf ta t  angesehen* werden kann, hängt hiernach 
' i n  zahlreichen Fäl len.uon der tatsächl sehen Gestaltung des .Sachver- 
hat es ab. 

Der Große Senat für Strafsachen hat aber i n  seinem Beschluß , 

vom 11.Juli 1.936„iaı Frgepnis' i n  Ubereínstimung m i t  der b isher igen 
RechtsauffassuNg, auch ausgesprochen, daß be i  gewissen Straftaten, 
d i e  s i c h  gegen verschiedene Personen r i ch ten ,  e i n  Föfffißetzungszu-= 
samMenhang rechtsqmndsätzlíeh ausgeschlossen Se t .  . Itaflgebend dafür, 
OO e i n  Far tset.eurıgszusanwr:eı'ıhan„g rechtsgrundsåtzl ich verneint  werden 
muß, i s t -nach  d ieser  Entscheidung das gesunde Hechtsennftnden. 
Auch d iese Betrachtungszøe.{,ee führ t i n  Ergebnis dazu, bei Angriffen 
gegen das Leben,~ d i e  körperlich; Unversehr t h e i t ,  d i e  F re i he i t  und "  

-dtefihre verschiedene* Menschen oder Rechtsträger d i e  rechtl iche .l{ög= 
l ích l re t t ' .e ines For tue tzungszusamnıenhanges grundsätzlich zu verneinen. 
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Denn es würde dem notürliehen Empfinden widerstreiten, eine Ver= 
letzung dieser Bechtsbereiehe bei verschiedenen fhdgern als einen 
einheitlichen Gesamterfolg anzusehen. 

Im vorliegenden falle handelt es sich nuN nicht um die Ver: 
leteung von Rechten dieser Ar t, sondern um einen Angriff auf'die 
Reinheit und die .Ehre der Rasse I Büßt Bd. 71 $.147, 148; Bd. Z2 
SL}85, 386; RGUrt.l D 59/37 vom L2.Februar 1957 in HRB .1957 
Hr.155? ). Aber auch bei einer Rassenschande, die mit verschiedenen 
Personen begangen worden ist, kann rechtsgrundsdtzlich kein FOrt: 
se tzungszusammenhang angenommen werden; denn das gesunde Rechts- 
empfinden, das gemäß der 'Entscheidung des Großen Senats für Straf= 
Sachen ReSt Bd. 70 3.245 auch hier als Bichtsehnur anzuwenden ist, 
widerspricht dem auch in diesen Fällen. mit 'der Rassenschande sind 
Beziehungen persönl jeher und körperlicher Ar t verbunden, die dem 
natürlichen Empfinden nach Verstöße mit verschiedenen Personen 
stets zu neuen selbständigen Angriffen auf die rassische Reinheit 
und Ehre des deutschen VOlkes stempeln. Es wäre daher mit der be: 
sondieren Wesensart der Hussensehande nicht vereinbar, diese Ver- 
fehlungen rechtlich nur als eine einzige einheitliche Handlung an- 
zusehen. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob einJUde mit verschied 
denen deutschblütigen Frauen oder ob ein deutschblütiger kann mit 
verschiedenen JüdinNen Rassensehande treibt. ı 

Aus ähnlichen Erwägungen heraus hat das Re ichsgericht bei 
Vergehen oder Verbrechen gegen die §§' 175, 175a StGB, die mit ver- 
schiedenen'Personen begangen worden sind, die 4nnahme'eines FOrt: 
setzungszusammenhanges'als unzulässig bezeichnet (Hast Bd. 7Q $.282, 
Bd. 72 $.257, 258). Gleichartige Gedankengänge l gegen auch dem Ur= 
teil des 2.Strafsenats vom 15.Mai 1938 in Res: Bd. 72 5.174 zugrun= 
de, 'das bei der Bestechung verschiedener Beammr ~nach dem § 553 stoß 
die"Annohme eines Fortse tzungszusammenhonges rechtsgrundsätzl ich 
ablehnt. Bei dieser zu: werde durch das nur auf den Pflichtenkreis 
des einzelnen Beamten gerichtete Einwirken des Bestechenden, die 
Treupjlicht' zu verletzen, Jeweils 'eine „besondere Beziehung" zwi= 
scheh dem Bestechenden und dem Beamten 'hergestell t. . Schließlich 
hat auch der 1.Strajsenat aus der besonderen Weeensar t des Heíhei-` 
des heraus die rechtliche Möglichkeit einer fortgesetzten Anstijk 
tung verschiedener PersoneN zum Heine íde verneint. (ses±= Bd. 70 
s. 334 ,ß35) ı 
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Die Strafkammer hatmi thtn zu Unrecht eine 'vor tgeseizte Hand-= 
Lung angenonwnen, sowei t  der Angeklagte d i e  Rassenschande m i t  ver :  
schiedenen Frauen begangen haben soll.. Da nur wegen des Falles 
R« Anklage erhoben worden i s t  und auch der Eröjfnungsbeschluß 
s ich  ausdrückt i ch  nur auf d iesen Fal l* bezieht ,  so fehl z. es im üb= 
regen an der notwendigen Verjahrenegrundlage. Das Verfahren muß 
daher außer im Falle R« e ingeste l l t  werden (vgl.u.a.RG.S't Bd.4l 

$-152, 155, Ba. 67 S-591- 
III. Auch im Falle Rl--l muß das Ur tei l  aufgehoben werden, 

da d i e  Strafkammer zu Unrecht angenommen hat ,  Frau RE | se i  zur 
Z e i t  der Tat staatenlos gewesen. * ` 

I 

L.) Frau R hat ihren EheMann . I?L_l, m i t  dem s i e  zur 
z e i t  der hat i n  gült iger Ehe l eb te ,  aznx 4..5'eptember 1926 i n  Deutsch-== 
Ian geheiratet  (IM.›$› 7). S i e  ver lo r  dami t  d i e  deutsche $taatsan= 
Gehör t g k e i t ,  da R« keinesfalls deutscher Staatsangehört ger 
w=ar( UA.S.2l; vérgl.§ 17 Nr. 6 des Reichs-und Staatsangehörigkeits- 
gesetees vom 22.Jul i 1913). Die strafkananer m e i n t ,  d i e  HE se i 
durch. d i e  Heirat  staatenlos geworden, da ihršhemann staatenlos ge- 
wesen se i .  R war „jedoch nicht staatenlos, sondern polní= 
scher .5'taatsangehó'riger, w i e  s ich  aus folgenden rechtl ichen Be: 
traehtungen erg ib t :  

Die .S'taatsangehö'rigkeit des .Ehemannes . a) durch Geburt: 

HL_l i n  Leipz ig  als Sohn..des 
.R geboren Cå/A.S..7,17). ıF2l:l i s t  am in 
.Yeseritz in Russisch-polen innerhalb des Gebietes des früheren 
He rzogtuzzzs Warschau gebor-en(UA..S'.17). . .Fair d i e  Staatsangehörigkeit 
der damals dor t  ansässigen Bevölkerung g i l t  folgendes 

` Das Herzogtum Warschau i s t  im  Zusammenhang m i t  der N iede rWer.-= 
Fung Napoleons .f. im Jahre 1815 erObert  worden. Auf dem Wiener 
Kongreß wurde das Herzogtum als Staat m i t  dem muss scher Kaiser-  
re ich  i n  der Weise dauernd verbuNden, daß der Ka Iser von Rußland 
g le i cNze i t i g  zar (König) von Polen wurde (vg1.Ar t.I derfi i ener  
schlussakte vom 9..Juní 1815 i n  Reeuetl International des Traités 
du l9.s iecle,  Bd.I 8.444; ferner llakarov, Zei tschrut~_fi l r  ausländi- 
scNes öffentliches Recht, er.: Te i l  1 .  1929, S-330.331}. Da das 
zarentue: Polen tro tu se iner  Vereinigung m i t  Rußland e i n  Staat m i t  
eigener Staatsgewalt b l ieb ,  so bestand auch -für die.  folgende Zeit. 
zunächst eine selbständige polnische Staatsangehörigkeit vor t. Ihr 

i s t  azz: 

a 

Erz 

J 

r 

4 

ı 



-› 6 «ııı 

t . 
:- 

I 

I 

.› 

.Erwerb und Verlust war in den Ar tikeln 9 und 17 das in Polen Uber: 
nommenen französischen Zivilkodex geregelt, in- der Fassung, die er 
durch eine Umarbeitung inPblen im Jahre 1825 erhalten hatte (vgl. 
die deutsche Übersetzung des l.Buches des Zivilkodex uon Polen 
vom Jahre 1825 von Fbltz,l826} ferner üakarou a.o.O. $,553,354)„ 
Aus dem Ur teil kann entnommen werden, daß es die Strojkommer min= 
destens als unwiderlegt angesehen hat, daß die Vorfahren des 
H uäterlicherseits diese polnische Staatsangehörigkeit besessen 
haben. ' 

Durch das organische Stotut vom 14./26.Februar 1852, das der- 
Kaiser von Rußland und Zar von Pblen noch Niederschlagung des'er- 
sten polnischen Aufstandes vom. Jahre 1830 erließ, wurde jedoch die 
selbständige stoatliehe Stellung Polens völlig beseitigt. Es wurde 
ein untrennbarer, ,integrierender* Bestandteil. Rune par tie ínsé= 
porable', ,intégrale') des russischen Kaiserreichs, und die Einwoh= 
neu bildeten zusammen mit den Russen ein einheitliches Volk f,Une 
seule et meere notion"; Einleitung und Ar t.l des organischen Sta: 
totes vom 14./26.Februar 1852, vergl.makarov q.o.O. S.}39). Von 
dieser Zeit on'ist kein.Baum mehr für eine selbständige polnische 
Staatsangehörigkeit. 'In dem Art.21 des Statutes und im Gesetz- vom 
27.&ni` 1836 wurden zwar Vorschriften darüber getroffen, wie die 
uNter tauen des zarentums Polen und.diejenigen des Kaiserreiches 
Rußland gegenseitig in dem-anderen Lande steil dieselben Rechte er: 
werben konnten, wie die dort~Eingeeessenen. Hierbei handelt es sich 
aber stantsrechtl ich nur noch um einen Wechsel der Landes= (Pro: 
vinz=) Zugehörigkeit innerhalb des Kaíserreiehes, nicht mehr† um 
eine Änderung der Staatsangehörigkeit. Es galten zwar vorläufig im 
Bereiche des früheren -Zarentums Pblen noch die Ar t.9 und 17 des 
Zivilkodex von 1825 über den Erwerb und VerluSt der Staatsangehö- 
rigkeit fort. Diese Bestimmungen hatten aber nunmehr nur noch die 
Bedeutung von kaiserl ich russischen Rechtsvorschriften, da sie nur 
Kraft willens der russischen Zentral gewal t in dem Lande steil Fblen 
zunächst weiter Gültigkeit behielten (vg1.dazu Uakarov a.a.O.S.}55, 
356). Der Vater von 3{__J oder dessen Vorfahren Våterlicher= 
se ins wurden durch die völlige Einverleibung. Polens in RUssland im 
Jahre 1832 russische Staats angehörige mit der landesrechtliehen 
Sonderstellung der im früheren Zarentum pwlen ansässigen Bevöl ke= 
rung; Unzutrejyend ist demgegenüber die" Ansicht der Strafkammer, 
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es habe auch nach 1852 nach eine selbständige polnische Staats: 
ungehörigkeit, und zwar bis In die neueste Zeit (über das Jahr 1s67 
hinaus) for tbestanden rat.s.19,2o). Dagegen spricht namentl ich 
auch, daß in dem Vertrag zwischen Polen und den Al Tier ten vom 
28„Juni 1919 (siehe die Übersetzung, von Kollenseher in „ Die pol- 
nische Staatsangehörigkeit* auf Grund des Stoatsver trages vom 
28.Juni 1919, Berlin 1920, Ar t. 3 u. 4) und von früheren deutschen, 
östereíchischen, ungarischen und russischen Staatsangehörigen und" 
in dem Rigoer Vertrag zwischen Polen und Sowjetrußlond vom 28.üarz 
1921 (RechtsverfOlgung im internationalen Verkehr, Bd. VII, weil 1 
5.l57) nur von jnüheren russischen Stootsangehörigen auf dem Gebie= 

te des neuen polnischen Staates die Rede ist ( siehe über diese 
Verträge weiter unten unter b). Auchdos polnische Stootsangehär kg= 

keitsgesetz vom 20;Januar 1920 nimmt Qfifenbar keiNe FOr tdaUer einer 
polnischen Staatsangehörigkeit aus früherer Zeit an, .denn es be: 
stimmt über die im polnischen Gebiet ansässigen oder sonst mit ihm 
verbundenen Personen: ,mit dem Tage der Verkündung des Gesetzes 
wird polnischer Stoatsangehöriger, wer....... u fo.a.O; Bd.VII Teil I 
S;l64)- ± 

DL__JR{::], der Vater des E R , des Ehemannes der 
5V'¶ R[::], wurde daher mit seiner Geburt am in. 
üeseritz, woselbst er als „onsässig" in'die Register der ständigen 
Bevölkerung eingetragen war (ug1.UÄ-S;22U, russischer Staatsonge= 
höriger, nicht, wie die Strafkammer irr tg annimmt, polnischer 
Stoatsongehöriger. Dem. steht es nicht entgegen, daß die Juden als 

,fremde Völker"§innerhalb des -russischen Reiches angesehen wurden 
(vol-§§ lQ96› 1261 ja, des. 9.Bandes des Codex der Gesetze des rus= 
sischen Reiches von Fbltin, ëitau 1845); danN unter „fremden Vö1= 
kern'wurde einlbestímmter Teil der russischen Staats angehörigen 
„(,Unter tauen'} verstanden. Sie genossen geminderte Standesrechte* 
(v91.§§.1,1096 a.o.Oi; s.a. Gribowski, .Das Staatsrecht des russin= 
sehen Rkiehes, Tübingen 1912, in ,Das öj7entl iche Recht der Gegen= 
war t" Bd.XVJI 3.27. 59› 40). Von ihnen' wurden ausdrücklich die 
„Ausländer" unterschieden (§§ 1, 1567 If.a.a.O-}~. Der.Umstand,daß 
die' Vorfahren des D H« Juden waren, stand hiernach weder 
dem entgegen, daß sie bei der Vereinigung Polens Mit dem russischen 
Kaiserreich im Jahre 1852 zusammen mit der gesamten Bevölkerung 
russische Untertanen wurden noch weiter dem, daß La flq | im 

" Jahre 
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Jahre 1853 durch Geburt die russische Staatsangehörigkeit erlangte. 
Die gegenteilige Ansicht der Strafkammer ist nicht richtig { um{ 
S.2O ). 

Der Ukas vom }l.De:ember 1867, der nach der Niederschlagung 
des zweiten polnischen Aufstandes vom. Jahre 1863 in dem polnischen 
Gebiet die Vorschriften des russischen Gesetzes vom lO.Februar 1854 
über den Erwerb der russischen Staatsangehörigkeit einführte, änš 
der te an der russischen staansangehörıgkeit des Dl 13 nichts 
{vergl. das Gesetz vom lO.Februar 1864 in deutscher Übersetzung 
_die Ar tikel 8ı9,8J6' bis 857 des 9.Bandes,Ausg.l899 - in von 
Keller - Traummann,. Kommentar zum Reichs=und Staatsangehörigkeits= 
gesetz vom 22.Juli 1913,üünehen L9l4, S. 758, 759; s.a.makarov a. 
a.O.5.3.57).Dieser Ukas bese.itigte .aber die letzten=Reste einer be-= 
soNdieren Regelung des Staatsangehörigkeitsrechtes im Gebiet des 
früheren Zarentums Polen. Ausdrückt ich regelt das Gesetz von 1864 
zwar nur den Erwerb der russischen Staatsangehörigkeit. Es gab 
aber bis zum Ende des russischen Katserreiehes keine gesetzliche 
Kodifikation der Vorschriften über~den Verlust der russischen 
Staatsangehörigkeit. Sie trat außer durch Heirat einer russischen 
Unter t a n n  mit~einem Ausländer nur auf Grund einer besonderen Ge= 
nehmigung des Kaisers als außerordentl iche Maßnahme ein (vgl. Gri= 
bowski a. a.o.sı2e, Engelmann, Das Staatsrecht des Eatser tums BUt= 
land, in dem Handbuch des öffentlichen Rechts von Harguardsen 
8d.IV, Halbband 2,S.22). Dem Geiste und SiNne des Ukas von 1867 
entsprach es offensichtlich, in dem.polnischen Gebiet nunmehr in 
verfolg der weiteren Verschmelzung dieses Landes teils mit den übe 
rigen Kaiserreich das gesamte geschriebene und ungeschriebene 

'Staatsangehörígkeitsrecht des russischen Reiches unter gleichzete 
tiger Außerkrajtse tzung der bisher im polnischen Gebiete geltenden 
sondervorsehrijten der Ar t.9 u.l7 des Zivilkodex einzuführen (vgl. 
üakarov à. a.0.S„}57; auch Gribowski a.a?0.S225, 28 und .Engelmann 
a.a.0.S.20, 22, die darauf hinweisen, daß das Zarentum Polen im 
Anschluß an den Aufstand von 1863 unter Beseitigung der. letzten 
Reste seiner Sonderstellung uollståndig~mit dem übrigen Kaiserreich 
verschmelzen wurde). -Lem steht es.nteht'entgegen, daß auf dem rein 
innerstaatlichen Gebiete 'des materiellen Zivílreehts der aus dem 
Französischen übernommene Zívilkodex,:u dem~an sich auch die oben 
genannten Art. 9 und 17 betr. den Erwerb und Verlust- der Staatsß 
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angehörtgkeit gehören, im übrigen bis zuletzt im Bereiche des alten 
Zarentums Polen weitergalt (vg1.uakarov a. a. 0.S1344, }45); denn es 
liegt auf eiNem ganz anderen Gebiete, ob mtt der Vereinheitlichung 
des äjfentl sehen Rechtes, zu dem auch das Recht der Staats angehörig= 
zeit gehört, auch das Privatrecht in derselben Weise angegl sehen 
wurde. Es kann hiernach ,derlstraj%ammer' auch darin nicht beígetre= 
ten werden, daß der Art. l? des Zivtlkodex über deN Verlust der 
(polnischen) Staatsangehörigke it nach dem Jahre 1867 noch Wetter im 
polnischen Gebiete in Kraft geblieben sei (UA.S.20,` 2l)L 

Der Art. 17 des Zívilkodex sah u. a. einen Verlust der Staats= 
angehört gke it für denfhll vor, daß sich der Unter tan in einem 
fremden Lande niederließ .mit der Absteht,nícht wiederzukehren (vel. 
dazu auch Hakarov a.a.O.S.}54).Diese Wirkung trat daher entgegen der 
Ansicht der Strajkcıvwner Cu.4.s.2o, 21) für L 

. 

R nicht mehr 
ein,' als er im Jahre 1870 Rußland jUr'tMmer verließ CaA+sı17). Wie 
aus dem Urteil entnommen werden kann, hat er auch in der FOlgezeit 
nicht etwa durch eine ENtlassung mit katserl Seher .Genehmigung die . 

russische Staatsangehörigkeit Verloren; na--¶fi¶"'l Nur daher noch 
russischer Staatsangehäriger, als~ B .e , der spätere;Ehemann 
derb R , am *in Leipzig geboren wurde. I .R 
ist mithin gemäß russischem Reeht durch Geburt russischer Staats: 
angehöriger geworden (vg1.Gribowskt '4.0.0;s§27; Enkelmann a.à.O. 
s.2ı). 

¬ 

x _ b) Die Staatsangehörigkeit des in"-'I R- 
J auf Grund . 

des 'Rigaer: Vertrages zwischen Polen .und Sowjet=flUßland 
vom l8.H&re liåå: 

Durch den Vertrag von Riad vom l8.üdrz 1921. wurde ansehen dem 
in Verfolg des Weltkrieges neu entstandenen selbständigen Staat 
Fblen und Rußland die Staatsangehörigkeit der Bevölkerung abges 
grenzt. Der Vertrag schuf im Ar t.6 Nr.1 u.a1 für die Personen, die 
das Alter von 18 Jahren erreicht hatten und sieh zur Zeit 'der Ritt= 
]izierung` dieses Vertrages auf dem Gebiete Polens befanden, die 
ferner .am l.Augustl9l4 Staat angehörige des früheren russischen, 
Reiches und in die Register der ständigen Bevölkerung des ZarentUmsf 
Polen eingetragen waren oder das :Recht hatten, eingetragen zu sein, 
das Recht, fUr die russische Staatsangehörigkei t zu.optieren fugl. 
den Wortlaut des ArtÃ 6, in deutscher Übersetzung in „Die Rechtsver- 
jblgung im internationalen Verkehr" Bd; VII Teil .1 $;157). Das hat 
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aber nur dann einen Sinn, wenn den genannten~Personen zunächst 
die polnische Staatsangehörigkeit zuerkannt wurde. .Das ist offen« 
sichtlich stillschweigend durch den Vertrag geschehen (vgl. dazu 
i.'akaı¬ov a. a. O. S. 365/364), 

. 

In der. Nr„} des Art.6 wurde weiter bestimmt, daß die Vor=› 
Schriften über die Option auch-auf Personen anzuwenden seien, die 
den ErfOrdernissen der Zij7.l (und 2) des Arn:keıs'6 entsprachen, 
sofern sieh dieselben außerhalb der Grenzen Polens beew.Rufilands 
und der Ukraine befänden und keine StaatsaNgehörigen des Staates 
seien, in dem sie sich aufhielten. Diese Bestimmung ist :dahin aus: 
zulegen, daß auch *den geNannten, im Zustand befindlichen Personen, 
die den .Erfordernissen derZifj.l `dee Arzt entsprachen, die also 
verwaltongsreehtlfeh zu dem Teil Hußlands gehörten, der nunmehr 
das polnische Staatsgebiet bildete, grundsätzlich die polnische 

.Staatsangehörigkeit zuerkannt wurde. Sie verloren also die musst= 
› sehe Staatsangehörigkeí t und mußten ausdrücklich für Rußlandop= 
tieren, wenn sie die russische Staatsangehörigkeit zurückerlangen 
wollten. In der polnischen Verwal tungsprakís ist die Bestimmung 
teilweise ungekehr t dahin ausgelegt worden, daß die genannten ;Ar= 
soNneN russische staatsangehörige geblieben eeíen und Jür Polen 
hätten optieren'müeeen (vol. dazu änkarcv in „Die RechtsverfOlgung 
im internationalen verkehr" .Bd. VII eeıı 1 S.l48; ne vom 14.Dezem= 
bei 1936' in Ja 1937 .$.1325 Nr.l8). Aber dem Grundgedanken des Art. 
6 entspricht es, daß alle früheren russischen~ Staats angehörigen 
mit verbal tungsrechtl scher Zugehörigkeit ín'dem polnischen Gebiete 
auch wenn sie sich nicht mehr in diesem Gebiete befanden, insge= 
samt unter Verzicht des russischen Staates auf íhre Staatsangehö= 
rtgkeit polnische Staatsangehörige werden sollten, lediglich mit „ 

Ausnahme derjenigen, die sich in dem verbleibenden russischen 
Staatsgebiet aufhielten. 

ı 

` 
Polen hatte ursprünglich auch diese als seine Staatsangehörís 

gen in Anspruch genommen. 'SChon in dem Vertrags rwteeNen Polen 
und den Alliierten vom 28.Juni 1919 ist in Art.4 anerkannt, daß- 
polnische Staatsangehörtge aha. alle Personen russischer Staate= ¬ 

angehörigkett würden, die in dem polnischen Gebiete von 'dort wohn- 
haften Eltern gebaren seien, ohne Rücksicht auf ihren 'sp~ ~teren 
Wohnsitz* (s.Kollenecher, .Die polnische Staatsangehörigkeitμn fârund 
des Staatsvertrages von 28 Juni 1919, Berlin 1920. SL 5e1. Auch in 

l 
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dem polnischen Staatsongehörtgkeítsgesetz vom 20.Januar 1920 (äaka= 
rau a„a.O. $«565: ,Die Rechtsverfolgung im internationalen 'Verkehr" 
ad. VII reıı l $.163). nahm üblen als seine Staatsangehörigen alle 
Personen in Anspruch, die uerwaltungsrechtlich nach Polen zuständig 
waren oder d i e d o r  t geboren waren, ohne Rücksicht auf den Hbhnsitz, 
wenn sie nur keine andere Staatsangehörigkeit besaßen. Die russische 
Staatsangehörigkeit war im Sinne dieser Bestimmungen keine andere 
Staatsangehörigkeit (vergl. betr.den Bigaer Vertrag: Rappe und Ber- 
naczek in ,Die RechtsverfOlgung im internationalen Verkehr* Bd. VII 
weil 1 $.158; Polnisches Oberstes Verbal tungsgericht vom 4.NOvem- 
ber 1932 in Zeitschrift für Gastrecht 1933 $.836). In dem Bigaer Ver: 
trag hat aber Polen gegenüber Rußland nicht durchsetzen könnnen, 
daß auch die in Polen geborenen oder dort verwaltungsrechtlieh auf 
Grund Eintragung in die Listen der Bevölkerung zuständigen Personen, 
die sich in Rußland aufhielten, polnische Staotsangehärige wurden 
I vergl. Eakarov a.a.O.S.}66 )~ Die oben geschilder te ENtwicklung 
spricht mithin eindeutig dafür,' daß die Personen, die sieh in an: 
deren Staaten außer Rußland aufhielten, sojenn sie die VOraussetzun= 
ein desert.6Nr;3 im übrigen erjflllten, die polnische Staatsangeu 
hör tgkeit erwerben soll tnÃ 

.Das war auch die Auffassung der Sowjet=russisehen .Fríedensv 
delegation, deren Ansicht insofern besonderelBedeutung zukommt, als 
sie den Verzicht auf die Staatsangehörigkei t der genannten Personen 
auszusprechen hatte (verg1.flhkarov a. a. 0.s;56# und' in JE' 1952 SL 
58oı)› Auch das Fblntsche Oberste Verwaltungsgericht vertritt in 
eeınen'ur›:eı1 voeıl4Ã November 1952 (Zeitschrift für Ostreeht 1935 
8.8}6) diese Rechtsauffassung. Sie 1 legt ferner zugrunde dem Ur teil 
des Iy.Zivilsenats des Beichsgerichts vom 24;Februar .1936. in R62 
8d.150 SL29j, dem Urteil des Kammergeríchts vom 14„Dézember 1936 in 
JU' 1957 $;1525 Nr.18 und dem des Oberlandesgerichts Belle vom Iólflo- 
uember 1953 in Je' 1954 5.1920 N†-8- 

Auch das polnische Gesetz über die ENtziehung der staatsange= 
hörtgkeit vom }l.Härz 1958 spricht für diese Auslegung (abgedr. in 
,fblnische Gesetze und Verordnungen in deutscher Üäersetzungfi 19}8 
8.158 Pbs.191). Der Ar tikel 1 b dieses .Qesetzes sieht die ENtziehung 
der Stootsangehörígkelt für den Fall vor, daß sich ein Pole „im Aus= 
lande ununterbrochen mindestens 5 Jahre lang nach dem Ehtstenen des 
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polnischen Staates aufhält und dabei die Verbíndung.mit dem po1= 
nischen Staatswesen verloren hat'. Dieses Gesetz hat also nunmehr 
eine gesetzliche Grundlage vom Baden der Rechtsprechung des Polni- 
schen Obersten Ferwaltungsgeriehts aus dafür geschaffen, solchen 
Personen die polnische Staatsangehörigkeit wieder zu nehmen, die 
zwar nach den oben genannten Bestimmungen polnische Staatsbürger 
geworden sind, jedoch jede Verbindung mit dem polnischen Staat ver= 
Loren oder von Anfang an gar nicht gehabt haben. 

Auf .E R = treffen alle oben bezeichneten „ErfOrdernisse" 
des Art. 6 Nr.1 des Rigaen Vertrages zu.Er war am l.August 1914 rus= 
eiseher Stoatsangehäriger; sein Vater war, wie die Strafkammer je t= 
stellt, vor dem Jahre 1915, d.h.zu der zeit, als die Iraiserlieh 
russischen Behörden noch die verwaltung in dem Bezirke ausübten 
(vgl.Bmppé und Bernaczek o.a.O. SLI64; Fblnisches Oberstes Verbal= 
tungsgericht vom 4.November 1952 a.a.O.),. in die Register der 'stän= 
digen Bevölkerunü'von Heserite eingetragen. Er selbst.hatte ein 
Hecht auf Eintragung (IM. S.22;vgl. auch KG. vom l4..Dezea:ber 1956 in 
Je' 1957 S.l325 Nr.l8; ferner über die Bedeutung jener Register Ha- 
karov 'o.a.0.S;}56, .363; Klíbanski, Handbuch des gesamten russischen 
Zíuílrechts, Bd.2 S;l77). Sehließl*ch besaß er auch nicht die 
Staatsangehörigkeit seines Aufenthaltsstaates, nämlich .Deutschlands 
(UA.522l). Hiernach hat er' mit dem Inkrafttreten des Riga er Vertra= 
ges, d.h. dem 30.April 1921 (Rappe und Bernaczek a.a.O. $.157) die 
polnische Staatsangehörigkeit erworben und gleichzeitig die russí= 
sehe Staatsangehörigkeit verloren. Das polntsehe Staotsongehärig= 
keitsgesete vom'20.Januar192O ı'„Die Hecntsuerjblgung im tnternatio= 
malen *Verkehr* Bd. VII Teil 1 $;163) hat daneben keine Bedeutung, da 
die Abgrenzung ~der.Personolhohett über die früheren russischen 
Staatsangehörigen 'des polnischen Gebietes zwischen Rußland und Fblen 
erst durch den. Rigaer Vertrag vorgenommen wUrde (aerg1.Hakarou a.a. 
o. s. 559, 561, 563, 365, 366). ` 

Nach dem .Rigaer Vertrag kommt es nicht .darauf on, ob Eugen 
Rosen außer der polnischen Staatsangehörigkeit noch irgendeine 
andere Staatsangehörigkeit, ausgenommen diejenige seines Aujent= 
hol tsstaa tes, d.h. die deutsche, besessen hat. ES braucht daher auf 
die Ausführungen der Strajhammer zu der Frage, ab e¶'"¶ .n die 
britische Staatsangehörigkeit oder eine britische Kolonia1=Staots= 
angehörigkeit t besessen hat, nicht Wetter eingegangen zu werden. Im 
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übrigen* s i nd  d iese Ausführungen der Strafkammer, d i e  le tz ten Endes 
aus tatsächlichen Gründen den Erwerb e i n e r  solchen Staatsangehörigfl 
k e i n  durch .E verne inen,  jedenfalls tat Ergebnis n i ch t  zu 
beanstanden. Es n ö t i g t  daher auch der Ar t.11 1Vr.1 des polnischen 
Stag tsangehörigkeitsgesetzes i n  Verbindung m i t  dem Ar t .6  Nr.1 der 
Aus_1'VO, nach denen d ie -  polnische Staatsangehörigkeit  durch den ge== 
soll ten Erwerb e ine r  ausländtsehen Stag tsangehör igkei t  ver loren 
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geht,  zu ke ine r  näheren Erörterung d i e s e r  Frage(,Die Reehtsverjbl= 
gung im in ternat ionalen verkehr" a.a.O.S.l68, 172). 

Recht l ich -nicht zu b i l l  gen s ind  jedoch W e t t e r  d i e  Ausfiuhrun= 
gen der  strajkammer darüber, daß.E .R« , der nach der Annahme 
der Strafkammer an und für s i ch  die äußeren Voraussetzungen für 
den Erwerb der polnischen Staatsangehörigkeit auf Grund des polni= 
schon Staatsangehörigkeítsgesetzes vom 20.Januar'l92O erfü l l te,  
diese Staatsangehörigkeit deshalb n icht  wirksam habe erwerben kön= 
nen, w e i l  e r l s í c h  s e i t  18 Jahren i n  keiner Heise Um d i e  .Eintragung 
i n  d i e  Register  ih Eeserttz bemüht habe. Daraus ergebe sich, daß 
e r  gar k e i n  Pb le . se i n  wolle. ES sei aber n icht  der Sinn des pol- 
nischen Staatsangehärígkeítsgesetzes, solche Personen 'als polní= 
sche'Staatsangehörige anzuerkennen (uA.sıe2). Dieselben Erwägungen 
könnten auch dem Erwerb der Staatsangehörigkeit auf Grund des = 

Bigaer Vertrages entgegengesetzt werden. Fehl' geht aber h ierbei  
schon der Gesichtspunkt, daß E H s i ch  um d i e  polnische 
Staatsangehörigkeit i n  den letzten 18 Jahren gar nicht bemüht Na- 
be, denn für d i e  Frage, ob e r  im.Jahre 1920, oder r i c h t i g  an 
30„April 1921, d i e  polnische Staatsangehörigkeit erworben hat, kann 
es n icht  auf sein Verhalten i n  den 18 Jahren nachher ankommen.. Die= 
ses könnte höchstens für d ie  .Frage bedeutsam se in ,  oboE .H 
d i e  polnische Staatsangehörigkeit etwa wieder verloren hat. nu ~es~ 
aber b i s  zum .Erlaß des oben erwähnten Gesetzes vom 31.üär: 1958 
keine geeetzl :ehe Grundlage nur den Verlust der palntschen Stoats= 
angenörfgkett wegen mangelnden Interesses für den polnischen Staat 
und Sahwtndens der verbindung m i t  ihm* gab, .so kannte-]sf"`] aus 
den von der Strajkammerlangenommenen .Gründen die polnische Staats= 
arge hör t g k e i t  n icht  verloren haben. .Er war m i t h i n  zur Ze i t  des 
Verkehrs des Angeklagten m i t  se iNer  Frau i n  der Z e i t  vom .l5.Navem- 

„ber 1955 b is  l8.übi 1956 polnischer Staatsangehöríger, «also Auslädt= 
der" Seine Staatsangehörigkeit erwarb daher auch die-Ehefrau gemäß 
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Art.4 Nr.3 des.polntsehen Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 20.Ja= 
naar 1920 da. a;O.S.l6§), als ste- ihn 4.September 1926 heirate= 
da (üA„S.7). Gleichzeitig verlor sie gemäß § 17 Nr.6 des deutschen 
Reichs-und StaatsangehörigkeitsgesetZes vom 22.JUl i 1913 durch die 
Eheschl ıefiung mit einem Ausländer die preußische Staats=μnd die 
Re ichsangehörigke i t. 

Frau .R< war hiernach zur „Zeit des Verkehrs mit demAnge- 
klagten 1935/1956" Ausländerin. Der äußere Tatbestand des § 2 des 
Blutschü ist mithin entgegen der Annahme der Strafkammer nicht 
erjüll z. ' 

r 

2.) Aueh die AuSführungen deN Strafkammer über den inneren . 

Ihtbestand ím.Fblle 34 . 

Sind rechtlich zu beaNstanden, wie die 
Revision zutreffend ausjühr t. Die Strafkammer stell t fest, der 
Angeklagte habe sich über die Staatsangehörigkeit der R zur 
.Zeit der Tat „überhaupt keine Gedanken gemacht". Sie habe für ihn 
,keine Rolle gespielt'. ET habe an sie „überhaupt nicht gedacht' 
(UA.S.8,9,14). GleieNwehl hält das Gericht den Angeklagten der 
vorsätzl chef Bhssensehande' für überfiühr t, da er die Bebhtspjlicht 
gehabt habe, sich über die'Staatsangehörigkeit der R gewissen: 
Haft zu unterrichten (UA.S„9,13). Das habe er „schuldhaft ontens 
lassen"- ,Somit' habe er die Möglichkeit in Kauf genommen und 
gebilligt, daß die R staatenlos war (UA›S.14). Damit hat.dte 
Strafkammer' aber keinen bedingten Vorsatz,' sondern nur jbhrlässi= 
ges Handeln festgestell t. Sie hat, worauf die fihviston zutreffend 
hinweist, den Begriff des bedingten Forsatzes uerkannt. Dieser 
ist nicht- schon dann erfüllt, wenn die Annahme des Iätërs, ein be= 
stimmtes Tatbestandsmerkmal sei nicht gegeben, auf schuldhafter 
UNterlassung pfltchtmäßiger P†üjUng beruht, Sondern nur dann, W9Rfi 
der Täter wirklich die 'Vorstellung hat, es könnte das genannte 
TatbestandSmerkmal erfüllt sein, und auch für diesen Fall die Tat 
will. Die mangelhafte .Prüfung des Täters kann ein gewichtiges Be- 
weisanzeiehen dafür sein, daß der Väter mit dieser üögliehkeit. 
gerechnet hat. nur das hat das fietchsgerteht in der Fhtsehetdung 
Bd. 71 S. §59 sagen wollen, auf die 'sich die Strafkammer bezieht. 
Es soll te wegen der großen BedeUtung des Schutzes des deutschen 
gflutes dem vorgebeugt werden, daß die Gerichte leíchtn!n¬ der durch 
keine hinreichenden Tatsachen gestützten Einlassung Jüdischer An» 
geklagten jblgten, sie hätten die Deutschblütígkeit der .Frau nicht 
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gekannt und auch nicht einmal die üögltchkeít, sie könne deutsch: 
blüte sein, in ihre Vorstellung und ihren Fallen aufgenommen. 
Keineswegs hat` das BeiehsgeriCht aber durch diese ENtscheidung 
eine fahrlässig begangene Rassenschande einer bedingt vorsätzl i= 
Chen gleichstellen wollen; denn fahrlässiges Fun ist beim Verbre= . 

Chen der flussenechande nicht strafbar. 
Hiernach jenlt es, soweit die staatsangehörigkeít in Betracht 

kommt; nicht nur an dem äußeren, sondern auch an dem inneren Tate 
Bestande der Rassenschande- Der Angeklagte kann daher auch nicht 
etwa wegen untauglichen Versuches verurteilt werden. Da nicht zu 
erwarten ist, daß in einer dritten Hauptverhandlung vor dem Land: 
gerícht'noch anderweite Feststellungen über den inneren Tatbestand 
getroffeN werden können, so ist der Angeklagte im Falle l vom 
Revisionsgericht gemäß dem § 354 Abs.1 .Sans unmittelbar freizo= 
Sprechen, im übrigen ist das. Verfahren einzustellen. 

Hflllerf Schäfer geh. Schwarz 
Wagner Grafen 
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